
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

421-1/3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) 
 

1. Aktualisierung 2010 (5. Juni 2010) 
 
 
Die Sächsische Bauordnung wurde durch Art. 2 Abs. 8 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen und zur Änderung anderer 
Gesetze v. 19. Mai 2010, SächsGVBl. S. 142, mit Wirkung vom 5. Juni 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 53  Bauherr 

(1) … 
(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere 

Personen als Bauherr auf, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber ein 
Vertreter bestellt wird, der die dem Bauherrn nach 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden 
Verpflichtungen zu erfüllen hat. Im Übrigen findet 
§ 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 10. September 2003 
(SächsGVBl. S. 614), in der jeweils geltenden 
Fassung, in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 2 
und 3, Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), in der jeweils 
geltenden Fassung, entsprechende Anwendung. 
 
 
 
 
 
§ 65  Bauvorlageberechtigung 

(1)-(2) … 
(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist 

auf Antrag von der Ingenieurkammer Sachsen 
einzutragen, wer 

1.-2. … 
Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen 
Unterlagen beizufügen. Das Eintragungsverfahren 
kann auch über die einheitliche Stelle nach § 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat 
Sachsen (SächsVwVfG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 10. September 2003 (Sächs-
GVBl. S. 614), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2008 (SächsGVBl. 
S. 940) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung, in Verbindung mit den §§ 71a bis 
71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 

neu 
 
§ 53  Bauherr 

(1) (unverändert) 
(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere 

Personen als Bauherr auf, so kann die Bauauf-
sichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber ein 
Vertreter bestellt wird, der die dem Bauherrn nach 
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften obliegenden 
Verpflichtungen zu erfüllen hat. Im Übrigen findet 
§ 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwal-
tungsverfahrens- und des Verwaltungszustel-
lungsrechts für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVfZG) vom 19. Mai 2010 (SächsGVBl. 
S. 142), in der jeweils geltenden Fassung, in Ver-
bindung mit § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 
Abs. 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 
(BGBl. I S. 2827, 2839) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, entsprechende 
Anwendung. 
 
§ 65  Bauvorlageberechtigung 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist 

auf Antrag von der Ingenieurkammer Sachsen 
einzutragen, wer 

1.-2. (unverändert) 
Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen 
Unterlagen beizufügen. Das Eintragungsverfahren 
kann auch über die einheitliche Stelle nach § 1 
SächsVwVfZG, in Verbindung mit den §§ 71a bis 
71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Ja-
nuar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Arti-
kel 10 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586, 2692) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, abgewickelt werden. 
§ 42a VwVfG findet Anwendung. 
 



 

 

    
 

(BGBl. I S. 2586, 2692) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, abgewickelt werden. 
§ 42a VwVfG findet Anwendung. 
 
 
 
 


